
441 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Ausgedruckt am 29. 12. 1987 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom xx. xxxxxxxxx, mit 
dem das Bundesgesetz über katholisch-theolo­

gische Studienrichtungen geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz über katholisch-theologische 
Studienrichtungen 1969, BGBI. Nr. 293, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 2 und 3 lautet: 

,,(2) Die selbständige religionspädagogische Stu­
dienrichtung hat der wissenschaftlichen Berufsvor­
bildung insbesondere für das Lehramt in katholi­
scher Religion an höheren Schulen zu dienen. Das 
Diplomstudium hat elf Semester zu umfassen. Es 
hat aus zwei Studienabschnitten in der Dauer von 
vier und sieben Semestern zu bestehen. Die zustän­
dige akademische Behörde hat auf Antrag des 
ordentlichen Hörers die Inskription von einem 
Semester im zweiten Studienabschnitt zu erlassen, 
wenn der ordentliche Hörer die vorgesehenen 
Lehrveranstaltungen innerhalb der verkürzten Stu­
diendauer inskribiert und die Voraussetzungen für 
die Zulassung zum zweiten Teil der zweiten 
Diplomprüfung erfüllt. War der Kandidat im Hin­
blick auf die Verkürzung der Studiendauer nicht in 
der Lage, einzelne Lehrveranstaltungen ordnungs­
gemäß zu inskribieren, so ist die Inskription dersel­
ben nachzusehen. Das Ausmaß dieser Lehrveran­
staltungen darf·die Hälfte der Stundenzahlen der in 
den beiden letzten Semestern zu inskribierenden 
Lehrveranstaltungen nicht übersteigen. Die vorge­
schriebenen Prüfungen über den Stoff .dieser Lehr­
veranstaltungen sind jedoch abzulegen. 

(3) Die kombinierte religionspädagogische Stu­
dienrichtung hat in Verbindung mit einer an einer 
anderen Fakultät (Universität) oder an einer Hoch­
schule künstlerischer Richtung eingerichteten, der 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Berufsvor­
bildung für das Lehramt an höheren Schulen die­
nenden Studienrichtung und mit der pädagogi­
schen Ausbildung für Lehramtskandidaten nach 

Maßgabe der hiefür geltenden gesetzlichen Bestim­
mungen der wissenschaftlichen Berufsvorbildung 
für das Lehramt in katholischer Religion an höhe­
ren Schulen zu dienen. Das Diplomstudium hat 
neun Semester zu umfassen. Es hat aus zwei Stu­
dienabschnitten in der Dauer von vier und fünf 
Semestern zu bestehen. In der Studienordnung ist 
unter Bedachtnahme auf die wissenschaftlichen 
Zusammenhänge und den Bedarf nach bestimmten 
wissenschaftlichen Berufsvorbildungen für das 
Lehramt an höheren Schulen festzusetzen, mit wel­
chen Studienrichtungen die kombinierte religions­
pädagogische Studienrichtung kombiniert werden 
darf. Die Studienpläne sind so zu erstellen, die 
Lehrveranstaltungen so einzurichten und der Lehr­
stoff so zu bemessen, daß die ordentlichen Hörer 
das Studium der kombinierten Studienrichtung 
gleichzeitig mit dem Studium der anderen gewähl­
ten S~udienrichtung und der pädagogischen Ausbil­
dung innerhalb der vorgesehenen Studiendauer 
abzuschließen vermögen (§ 2 Abs. 1 Allgemeines 
Hochschul-Studiengesetz)." 

2. § 6 Abs. 2 lit. c lautet: 
"c) der positiven Beurteilung der Teilnahme an 

wenigstens zwei Seminaren und an -der päd­
agogischen Ausbildung für Lehramtskandida­
ten;" 

3. § 6 Abs. 3 lit. e entfällt. 

4. § 8 Abs. 2 lit. c lautet: 
"c) der positiven Beurteilung der Teilnahme an 

mindestens einem Seminar und an der päd­
agogischen Ausbildung für Lehramtskandida­
ten;" 

5. § 15 Abs. 1 lit. a lautet: 
"a) die erfolgreiche Ablegung der zweiten 

Diplomprüfung gemäß § 4 oder § 6 oder die 
Erfüllung gleichwertiger Bedingungen gemäß 
§ 14 oder die Ablegung der abschließenden 
Prüfung eines gleichwertigen an einer inlän­
dischen oder ausl1;indischen Hochschule 
absolvierten Studiums (§ 21 Abs. 1 und 5 All­
gemeines Hochschul-Studiengesetz);" 
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2 441 der Beliagen 

6. § 15 Abs. 4 lit. blautet: 
"b) nach Wahl des Kandidaten eines der folgen-

den Fächer: 
1. Altes Testament, 
2. Neues Testament, 
3. Dogmatik (einschließlich der ökumeni­

schen Theologie und Sakramententheo­
logie), 

4. Fundamentaltheologie, 
5. Moraltheologie, 
6. Pastoraltheologie, 
7. Liturgiewissenschaft, 
8. Katechetik und Religionspädagogik, 
9. Kirchengeschichte, 

10. Kirchliches Recht." 

7. Der IX. Abschnitt lautet: 

"IX. ABSCHNITT' 

HochschuUehrgang zur Fortbildung für Studie­
rende und Absolventen der fachtheologischen Stu­

dienrichtung 

§ 17 (1) Für Studierende und Absolventen der 
fachtheologischen Studienrichtung ist von den 
katholisch-theologischen Fakultäten ein Hoch­
schullehrgang zur Fortbildung (§ 18 Abs. 4 A1lge-

meines Hochschul-Studiengesetz) in der Dauer von 
zwei Semestern durchzuführen. Er hat der speziali­
sierten Ausbildung in pastoraltheologischen, reli­
gionspädagogischen und anderen Fächern des 
katholisch-theologischen Studiums zu dienen. 

.(2) Lehrveranstaltungen dieses Hochschullehr­
ganges können bereits ab dem dritten einrechertba­
ren Semester absolviert werden. 

(3) Nach Maßgabe der vorhandenen Studien­
plätze können auf Beschluß der zuständigen akade­
mischen Behörde auch Studierende und Absolven­
ten der selbständigen religionspädagogischen Stu­
dienrichtung und der kombinierten religionspäd-

-agogischen Studienrichtung zu diesem Hochschul­
lehrgang zugelassen werden." 

Artikel 11 

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. März 1988 In 

Kraft. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung betraut. 
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441 der Beilagen 3 

VORBLA'IT 

Problem: 

Fehlende Angleichung des Bundesgesetzes über katholisch-theologische Studienrichtungen an die 
Bestimmungen über die pädagogische Ausbildung für Lehramtskandidaten im Bundesgesetz über geistes­
und naturwissenschaftliche Studienrichtungen, BGBL Nr. 326/1971 in der geltenden Fassung. 

Das Fehlen einer Regelung, wonach nach der Ablegung der abschließenden Prüfung eines gleichwer­
tigen an einer ausländischen Hochschule absolvierten Studiums ohne Nostrifizierung ein Doktoratsstu­
dium angeschlossen werden kann. 

Ziel: 

Einbau der Bestimmungen über die pädagogische Ausbildung für Lehramtskandidaten in das Bundes­
gesetz über katholisch-theologische Studienrichtungen; Verlängerung der selbständigen und kombinierten 
religionspädagogischen Studienrichtung um je ein Semester analog zu den rechtlichen Bestimmungen für 
die geistes- und naturwissenschftlichen Studienrichtungen, um ausreichend Zeit für das Schulpraktikum zu 
gewmnen. 

Ergänzung einer Regelung analog der Bestimmung des § 14 Abs. 1 des Bundesgesetzes über geistes­
und naturwissenschaftliche Studienrichtungen, wonach nach der Ablegung der abschließenden Prüfung 
eines gleichwertigen an einer ausländischen Hochschule absolvierten Studiums ohne Nostrifizierung ein 
Doktoratsstudium angeschlossen werden kann. 

Neugestaltung bzw. Konkretisie,rung des Hochschullehrganges Zur Fortb'iIdung für Studierende und 
Absolventen der fachtheologischen Studienrichtung und Neuordnung der Rigorosenfächer. 

Kosten: 

Erhöhte Kosten für die Gewährung von Studienbeihilfen und anderen Förderungsmaßnahmen nach 
dem Studienförderungsgesetz durch die Verlängerung der selbständigen religionspädagogischen Studien­
richtung und der kombinierten religionspädagogischen Studienrichtung um je ein Semester. Die Kostener­
höhung wird ab 1989 zusätzliche Aufwendungen von ca. einer halben Million Schilling pro Jahr betragen 
und kontinuierlich ansteigen. Ab Wintersemester 1993/94 ist schließlich die volle Kostenerhähung von 2,5 
bis 3 Millionen Schilling pro Jahr zu erwarten. Zusätzliche Belastung von vier Wochenstunden remune-
rierter Lehraufträge pro Semester (= 7 662,40 S monatlich). . 
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4 441 der Beilagen 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil' 

Die Notwendigkeit der Novellierung des Bun­
desgesetzes über katholisch-theologische Studien­
richtungen ergibt sich auf Grund der Bestimmun­
gen über die pädagogische Ausbildung für Lehr­
amtskandidaten nach dem Bundesesetz über gei­
stes- und naturwissenschaftliche Studienrichtungen 
in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmun­
gen des Bundesgesetzes über katholisch-theologi­
sche Studienrichtungen(bisher: § 6 Abs. 3 lit. e). 

Die inzwischen d,urch das Bundesgesetz über 
geistes- und naturwissenschaftliche Studienrichtun­
gen eingetretene Konkretisierung soll auch in die 
Bestimmungen des Studiums der katholischen 
Theologie eingebracht werden. 

In Analogie zu den rechtlichen Bestimmungen 
für die geistes- und naturwissenschaftlichen Stu­
dienrichtungen soll auch die Studiendauer der bei­
den betroffenen Studienrichtungen (selbständige 
und kombinierte religionspädagogische Studien­
richtung) um je ein Semester verlängert werden, 
um ausreichend Zeit für das Schulpraktikum zu 
gewinnen. 

Die gegenständlichen Materien wurden in einern 
gründlichen Beratungsprozeß der betroffenen Stu­
dienkommisionen der vier katholisch-theologischen 
Fakultäten und einer dazu eingesetzten Kommis­
sion der Österreichischen Bischofskonferenz disku­
tiert und weitestgehend konsensuell inhaltlich 
bestimmt. Auch die Zustimmung der Kongregation 
für das katholische Bildungswesen zu der geplanten 
Einführung des Pädagogikums in das Bundesgesetz 
über katholisch-theologische Studienrichtungen 
liegt vor. 

Die verfassungsrechtliche Grundlage des Geset­
zes bildet Art. 14 Abs. 1 B-VG. 

Besonderer Teil 

Zu Ziffer 1: 

Im Sinne einer Anpassung der kombinierten reli­
gionspädagogischen Studienrichtung mit den ver­
gleichbaren geistes- bzw. naturwissenschaftlichen 
Studienrichtungen, mit der das Studium der kombi­
merten religionspädagogischen Studienrichtung 

kombiniert wird, ist es notwendig, auch hier die 
Studiendauer von acht auf neun Semester zu ver­
längern. Die Erweiterung betrifft den zweiten Stu­
dienabschnitt. 

Die selbständige religionspädagogische Studien­
richtung wird analog mit der kombinierten reli­
gionspädagogischen Studienrichtung um ein Seme­
ster verlängert. Das ergibt sich einerseits aus dem 
Zuwachs an Studienleistungen, die durch die ein­
schlägigen Bestimmungen des Bundesgesetzes über 
geistes- und naturwissenschaftliche Studienrichtun­
gen auch von den Studierenden der selbständigen 
religionspädagogischen Studienrichtung erwartet 
werden. Andererseits ist vor allem darauf hinzuwei­
sen, daß die gesamtkirchlichen Vorschriften für das 
Vollstudium der katholischen Theologie (fachtheo­
logische wie selbständige religionspädagogische 
Studienrichtung) 14 Semester vorsehen. Es war in 
den einschlägigen Verhandlungen mit dem Heili­
gen Stuhl überaus schwierig, die Anerkennung der 
in Österreich erworbenen akademischen Grade der 

'fachtheologischen und der selbständigen religions-
pädagogischen Studienrichtung auf Grund der in 
Österreich beträchtlich kürzeren Studiendauer 
durchzusetzen. Würde durch die Mehrleistungen 
im Bereich der Katechetik und Religionspädagogik 
(allgemeine pädagogische Ausbildung, Fachdidak­
tik und schulpraktische Übungen) ohne Erweite­
rung des zeitlichen Studienrahmens ein nicht mehr 
zumutbarer Druck auf die übrigen Fächer des theo­
logischen Studiums ausgeübt werden, wäre die 
gesamtkirchliche Anerkennung des entsprechenden 
akademischen Grades der selbständigen religions­
pädagogischen Studienrichtung nicht mehr gewähr­
leistet. Mit der erwähnten Neuregelung könnte 
auch die Streitfrage geklärt werden, ob ein Magi­
sterium der Theologie nach österreichischem Recht 
einern Lizentiat gleichzuhalten sei. 

Außer Streit steht aber, daß analog zu den 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über geisteswis­
senschaftliche und naturwissenschaftliche Studien­
richtungen auch für Absolventen der selbständigen 
religionspädagogischen Studienrichtung die Mög­
lichkeit des Erlasses eines Semesters vorgesehen 
werden soll. Im Gegensatz zu den Bestimmungen 
des Bundesgesetzes über geisteswissenschaftliche 
und naturwissenschaftliche Studienrichtungen kann 
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441 der Beilagen 5 

es sich aber hier aus den oben erwähnten Gründen 
der gesamtkirchlichen Studiendauer des Studiums 
der katholischen Theologie (14 Semester) nur um 
die Verkürzung um ein und nicht um zwei Seme­
ster handeln. 

Weiters findet im vorliegenden Novellierungs­
vorschlag auch die Tatsache Berücksichtigung, daß 
die kombinierte religionspädagogische Studienrich­
tung auch mit Studienrichtungen kombiniert wer­
den kann, die an Hochschulen künstlerischer Rich-
tung eingerichtet sind. -

Zu Ziffer 2 und 3: 

Entsprechend den Bestimmungen über die päd­
agogische Ausbildung von Lehramtskandidaten soll 
die positive Beurteilung der Teilnahme an der päd­
agogischen Ausbildung für Lehramtskandidaten 
eine Voraussetzung der Zulassung zur zweiten 
Diplomprüfung im Sinn des § 27 Abs. 2 des Allge­
meinen Hochschul-Studiengesetzes 1966 in der 
geltenden Fassung bilden. 

Zu Ziffer 4: 

Ebenso wie bei der selbständigen religionspäd­
agogischen Studienrichtung soll bei der kombinier­
ten religi.onspädagogischen Studienrichtung die all­
gemeine pädag.ogische Ausbildung für Lehramts­
kandidaten eine Zulassungsv.oraussetzung im Sinn 
des § 27 Abs. 2 des Allgemeinen Hochschul-Stu­
diengesetzes bilden. 

Zu Ziffer 5: 

Bisher fehlte im Bundesgesetz über katholisch­
the.ol.ogische Studienrichtungen eine etwa der 
Bestimmung des § 14 Abs. 1 des Bundesgesetzes 
über geistes- und naturwissenschaftliche Studien­
richtungen vergleichbare Regelung, wonach nach 
der Ablegung der abschließenden Prüfung eines 
gleichwertigen· an einer ausländischen H.ochschule 
abs.olvierten Studiums .ohne Nostrifizierung ein 
Doktoratsstudium angeschlossen werden kann. Die 
gegen.ständliche Neuregelung soll diese Möglich­
keit auch den Studierenden einer katholisch-theo­
l.ogischen Studienrichtung eröffnen Und dient 

-

außerdem der Verwaltungsvereinfachung (Vermei-
dung v.on N.ostrifizierungen). 

Zu Ziffer 6: 

Die Neuordnung der Rig.orosenfächer ist vor 
allem darin begründet, daß sich in der Praxis 
gezeigt hat, daß die Fächer "Pastoralthe.ologie", 
"Katechetik und Religionspädagogik" und "Litur­
giewissenschaft" jeweils beim Rigorosum erheblich 
unterrepräsentiert sind. 

Zu Ziffer 7: 

Die K.onzepti.on des Bundesgesetzes für katho­
lisch-theologische Studienrichtungen ist davon aus" 
gegangen, daß die praktische Berufsv.orbildung 
nicht direkt in das Diplomstudium integriert wer­
den sollte, da ein nennenswerter Prozentsatz der an 
österreichischen Universitäten Studierenden der 
fachtheol.ogischen Studienrichtung nicht in einen 
Österreich vergleichbaren Schulbetrieb in seiner 
Berufslaufbahn k.ommen würde. Daher blieb als 
Alternative, die Defizite an praktischer Berufsvor­
.bildung in den vom Gesetz pflichtig vorgeschriebe­
nen Hochschullehrgang (§ 17 des Bundesgesetzes 

- über katholisch-theologische Studienrichtungen) 
einzubauen. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß Teile dieser 
praktischen Berufsvorbildung zwingend nicht erst 
nach Ablegung der zweiten Diplomprüfung ange­
boten werden können. Daher sollen bereits wäh­
rend der theoretischen Phase des Diplomstudiums 
Teile dieser Lehrveranstaltungen angeboten und 
genutzt werden. Auf Grund dieser Erfahrungen 
wird die formulierte Änderung des Bundesgesetzes 
angestrebt, nach der es möglich werden soll, bereits 
ab dem dritten einrechenbaren Semester bestimmte 
durch die Studienordnung zu definierende Lehrver­
anstaltungen anzubieten und zu absolvieren. 

_ Nach Maßgabe vorhandener Studienplätze sol­
len auch Studierende und Absolventen der selbstän­
digen religionspädag.ogischen Studienrichtung 
sowie der kombinierten religionspädag.ogischen 
Studienrichtung zu diesem Lehrgang zugelassen 
werden können. 
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I. 

Gegenüberstellung '" 

alte Fassung 

§ 2 Abs. 2 und 3 lautet: 

(2) Die selbständige religionspädagogi~che Studienrichtung hat der wissen­
schaftlichen Berufsvorbildung insbesondere für das Lehramt in katholischer Reli~ 
gion an höheren Schulen zu dienen. Das Diplomstudium hat zehn Semester zu 
umfassen. Es hat aus zwei Studienabschnitten in der Dauer von vier und sechs 
Semestern zu bestehen. 

(3) Die kombinierte religionspädagogische Studienrichtung hat in Verbindung 
mit einer an einer anderen Fakultät oder Hochschule eingerichteten, der wissen­
schaftlichen oder künstlerischen Berufsvorbildung für das Lehramt an höheren 
Schulen dienenden Studienrichtung und mit der pädagogischen Ausbildung für 
Lehramtskandidaten nach Maßgabe' der hiefür geltenden gesetzlichen Bestim­
mungen der wissenschaftlichen Berufsvorbildung für das Lehramt in katholi­
scher Religion an höheren Schulen zu dienen. Das Diplomstudium hat acht 
Semester zu umfassen. Es hat aus zwei Studien abschnitten in der Dauer von je 
vier Semestern zu bestehen. In der Studienordnung ist unter Bedachtnahme auf 
die wissenschaftlichen Zusammenhänge und den Bedarf nach bestimmten wis­
senschaftlichen Berufsvorbildungen für das Lehramt an höheren Schulen festzu­
setzen, mit welchen Studienrichtungen die kombinierte religionspädagogische 
Studienrichtung kombiniert werden darf. Die Studienpläne sind so zu erstellen, 
die Lehrveranstaltung so einzurichten und der Lehrstoff so zu bemessen, daß die 
ordentlichen Hörer das Studium der kombinierten Studienrichtung gleichzeitig 
mit dem Studium der anderen gewählten Studienrichtung und der pädagogi-

ne u e F ass u n g 

§ 2 Abs. 2 und 3 lautet: 

(2) Die selbständige religionspädagogische Studienrichtun'g hat der wissen­
schaftlichen Berufsvorbildung insbesondere für das Lehramt in katholischer Reli­
gion an höheren Schulen zu dienen. Das Diplomstudium hat elf Semester zu 
umfassen. Es hat aus zwei Studienabschnitten in der Dauer von vier und, sieben 
Semestern zu bestehen. Die zuständige akademische Behörde hat auf Antrag des 
ordentlichen Hörers die Inskription von einem Semester im zweiten Studienab­
schnitt zu erlassen, wenn der ordentliche Hörer die vorgesehenen Lehrveranstal­
tungen innerhalb der verkürzten Studiendauer inskribiert und die Voraussetzun­
gen für die Zulassung zum zweiten Teil der zweiten Diplomprüfung erfüllt. War 
der Kandidat im Hinblick auf die Verkürzung der Studiendauer nicht in der t 
Lage, einzelne Lehrveranstaltungen ordnungsgemäß zu inskribieren, so ist die ;;:. 
Inskription derselben nachzusehen. Das Ausmaß dieser Lehrveranstaltungen ~ 
darf die Hälfte der Stundenzahlen der in den beiden letzten Semestern zu inskri- W 
bierenden Lehrveranstaltungen nicht übersteigen. Die vorgeschriebenen Prüfun- ~ 
gen über den Stoff dieser Lehrveranstaltungen sind jedoch abzulegen. g 

(3) Die kombinierte religionspädagogische Studienrichtung hat in Verbindung 
mit einer an einer anderen Fakultät (Universität) oder von einer Hochschule 
künstlerischer Richtung eingerichteten, der wissenschaftlichen oder künstleri­
schen Berufsvorbildung für das Lehramt an höheren Schulen dienenden Studien­
richtung und mit der pädagogischen Ausbildung für Lehramtskandidaten nach 
Maßgabe der hiefür geltenden gesetzlichen Bestimmungen der wissenschaftli­
chen Berufsvorbildung für das Lehramt in katholischer Religion an höheren 
Schulen zu dienen. Das Diplomstudium hat neun Semester zu umfassen. Es hat 
aus zwei Studienabschnitten in der Dauer von vier und fünf Semestern zu beste­
hen. In der Studienordnung ist unter Bedachtnahme auf die wissenschaftlichen 
Zusammenhänge und den Bedarf nach bestimmten wissenschaftlichen Berufsvor­
bildungen für das Lehramt an höheren Schulen festzusetzen, mit welchen Stu­
dienrichtungen die kombinierte religionspädagogische Studienrichtung kombi­
niert werden darf. 'Die Studienpläne sind so zu erstellen, die Lehrveranstaltun­
gen so einzurichten und der Lehrstoff so zu bemessen, daß die ordentlichen 
Hörer das Studium der kombinierten Studienrichtung gleichzeitig mit dem Stu-
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alte Fassung 

sehen Ausbildung innerhalb der vorgesehenen Studiendauer abzuschließen ver­
mögen (§ 2 Abs. i Allgemeines Hochschul-Studiengesetz). 

§ 6 Abs. 2 lit. c lautet: 

c) der positiven Beurteilung der Teilnahme an wenigstens zwei Seminaren 
und einem pädagogischen Praktikum; . 

§ 6 Abs. 3 lit. e lautet: 

e) Pädagogik nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen über die päd­
agogische Ausbildung für Lehramtskandidaten. 

§ 8 Abs. 2 lit. c lautet: 

c) der positiven Beurteilung der Teilnahme an mindestens einem Seminar 
und einem pädagogischen Praktikum. 

§ 15 Abs.l lit. a lautet: 

a) die erfolgreiche Ablegung der zweiten Diplomprüfung gemäß § 4 oder § 6 
oder die Erfüllung gleichwertiger Bedingungen gemäß § 14; 

§ 15 Abs. 4 lit. blautet: 

b) nach Wahl des Kandidaten eines der folgenden Fächer: 
1. Altes Testament, 
2. Neues Testament, 
3. Dogmatik, 
4. Fundamentaltheologie, 
5. Moraltheologie, 
6. Pastoraltheologie und Liturgiewissenschaft, 
7. Kirchengesch,ichte, 
8. Kirchliches Recht. 

neu e Fa s s u n,g 

dium der anderen gewählten Studienrichtung und der pädagogischen Ausbil­
dung innerhalb der vorgesehenen Studiendauer abzuschließen vermögen (§ 2 
Abs. 1 Allgemeines Hochschul-Studiengesetz). 

§ 6 Abs. 2 lit. c lautet: 

c) der positiven Beurteilung der Teilnahme an wenigsten zwei Seminaren 
und an der pädagogischen Ausbildung für Lehramtskandidaten; 

§ 6 Abs. 3 lit. e entfällt. 

§ 8 Abs. 2 lit. c lautet: 

c) der positiven Beurteilung der Teilnahme an mindestens einem Seminar 
und an der pädagogischen Ausbildung für Lehramtskandidaten; 

§ 15 Abs. 1 lit. a lautet: 

.j>. 

.j>. 

0-
o ... 
to 

a) die erfolgreiche Ablegung der zweiten Diplomprüfung gemäß § 4 oder § 6 ~ 
oder die Erfüllung gleichwertiger Bedingungen gemäß § 14 oder die Able- ~ 
gung der abschließenden Prüfung eines gleichwertigen an einer inländi- g 
sehen oder ausländischen Hochschule absolvierten Studiums (§ 21 Abs. 1 
und 5 Allgemeines Hochschul-Studiengesetz); 

§ 15 Abs. 4 lit. blautet: 

b) nach Wahl des Kandidaten eines der folgenden Fächer: 
. 1. Altes Testament, 

2. Neues Testament, 
3. Dogmatik (einschließlich der ökumenischen Theologie und Sakra-

mententheologie), 
4. Fundamentaltheologie, 
5. Moraltheologie, 
6. Pastoraltheologie, 
7. Liturgiewissenschaft, 
8. Katechetik und Religionspädagogik, 
9. Kirchengeschichte, 

10. Kirchliches Recht. 'J 
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alte Fassung neue Fassung 

Der IX. Abschnitt lautet: Der IX. Abschnitt lautet: 

IX. ABSCHNITT IX. ABSCHNITT 

Hochschullehrgang zur Fortbildung für Absolventen der fachtheologischen Stu- . Hochschullehrgang zur Fortbildung für Studierende und Absolventen der fach-
dien richtung theologischen Studienrichtung 

§ 17 Für Absolventen der fachtheologischen Studienrichtung ist von den 
katholisch-theologischen Fakultäten ein HochschuIIehrgang zur Fortbildung 
(§ 18 Abs.4 Allgemeines H;ochschul-Studiengesetz) in der Dauer von zwei 
Semestern durchzuführen. Er hat der spezialisierten Ausbildung in pastoraltheo­
logischen, religionspädagogischen und anderen Fächern des katholisch-theologi-
schen Studiums zudienen. ' 

§ 17 (1) Für Studierende und Absolventen der fachtheologischen Studienrich­
tung ist von den katholisch-theologischen Fakultäten ein HochschuIIehrgang zur 
Fortbildung (§ 18 Abs.4 Allgemeines Hochschul-Studiengesetz) in der Dauer 
von zwei Semestern durchzuführen. Er hat der spezialisierten Ausbildung in 
pastoral theologischen, religionspädagogischen und anderen Fächern des katho­
lisch-theologischen Studiums zu dienen. 

(2) Lehrveranstaltungen dieses Hochschullehrganges können bereits ab dem 
dritten einrechenbaren Semester absolviert werden. 

(3) Nach Maßgabe der vorhandenen Studienplätze können auf Beschluß der 
zuständigen akademischen Behörde auch Studierende und Absolventen der selb­
ständigen religionspädagogischen Studienrichtung und der kombinierten reli­
gionspädagogischen Studienrichtung zu diesem HochschuIIehrgang zugelassen 
werden. 
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